
Anlage
BEBADUNOSELAN, für das Teilgebiet in don Dietrikten "An der

Keldenmühle" und "Auf dem kühlental" in der
Gemeinde Horkein, gen. } 9 den BBaub. vom
23.6.1960 (BGBL.7 5.341).

SEXE wur Erelinsung des Bebauungeplanes.

Zilchannutsungs
Das Teilgebiet ist allgensinen Wohngebiet (WA) gen. 9 4 der Bau-

nutzungsverordnung von 26.6.1962 (2651. I 5.429).

Für das uulliseige Maß der baulichen Nutzung nind Ale Voruchrifter

den $ 17 der Baunutzungeverordnung maßgebend.

Bauweise,
Für das Teilgebiot wird Ale offene Bauweise vorgeschrieben. Der

seitliche Grennabstand soll mindentene 4,0 m betragen.
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RauptzobiudeanzupassenundIn-der-Srlls-unterausrdsem
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Die Pirstrichtung und höchetsullissige Geschoßsahl der Gebllude le!

4n der selchnerischen Darstellung f:otgelegt. Bei den einge-

echossigen Gebäuden kann das talaeitig gelegene Üntergenchoß

(Kollergeschoß) als Wohngeschoß ausgebildet werden. Wird das Imtı

geachoß (Kellergeschoß) nicht ale Wohngeschoß ausgebildet und ie!

eine Erdsnfüllung wegen der Gebiudeverhültninse nicht möglich, si

iot die Hußere Ansicht dem Untergeschonser durch Einbau ent-

eprachender Feneter aowie durch Putsgestaltung dbesw. Verblendung
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A)

einem Wohngeschoß anzugleichen. Freistehende Untergeschosse,

äle diesen Anforderungen nicht gerecht werden, sind unzulässig.

Dachneigung und Dacheindeckung der Gebäudes

Die Dacheindeckung der ein- und zweistöckigen Gebäude beträgt

zwischen 20° und 30°. Für die Dacheindeckung ist nur dunkel-

farbiges Material zu verwenden. re
Einfrieälgungen:

Vorgarteneinfriedigungen sinä als höchstens 0,50 m hohe Mauersock:

mit Aufbauten (schniedeeiserne Geländer uägl,) bis zu einer

Gesamthöhe von oa. 1,30 m zulässig. Bei Hanganschnitten entlang

der Straße kann die Krone der Abgrenzungsmauer das natürliche

Gelände um 0,30 m Überragen, wobei Aufbauten eine Höhe von 0,80 m

nicht übersteigen dürfen,

Die Errichtung von höheren Abgrenzungen ist erst hinter der Bau-

iinie begw. Baugrenze möglich, wobei die Abgrenzungen eine Höhe

von oa. 2,0 mnicht übersteigen älirfen.
Vorgartengestaltung:

Die Vorgartenflächen sind als Grünflächen anzulegen, die mit

Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden können, Eine Verwendung

ale Nutgzgarten ist nicht zulässig.
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Ausnehmen s

Die Baugenehmigungsbehörde kann im Einvernehmen mit der Gemeinde

von den Festsetzungen des Bebauungsplane®- Ausnahmen zulassen

hinsichtlich

a) der Errichtung von Betrieben des Beherbungsgewerbes, sonstige

nicht störende Gewerbebetriebe sowie Ställe für Kieintier-

heltung als Zubehör zu Kleinsieälungen und landwirtschaftlicher

Nebenerwerbsstellen,

b) der Errichtung von Garagen vor der Baulinie, wenn diese mehr

als 5.0 m von der Straßenbegrenzungslinie entfernt festge-

setzt ist.

Der Abstand der Haragen muß jedoch mindesteng 5.0 mbetragen.

c) der Verringerung des seitlichen Grenzabstandes auf mindestens

3.0 m, wenn bel Grundstücken nit geringer Breite üie Ein-

haltung des 4,0 m Grengabstandes nicht möglich ist,

4) der Verringerung der Geschoßzahl,

‚\Norheim, den 29.Mai 1964

Der Bürgermeister 
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Genehmigtt

Gehört: zur Verfügung vom

Bezirksregierung Koblenz
Im Auftrage

gezia

Regierungsbaurat -

d. R. DA n ee en ann

Bad Kreuznach, den 4. 2. 1965

Landratsamt -Kreuznach
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Kreisbaumeister
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